
Thüringer
Z u sc

Landtag
hrift

7/2523

zu Drs. 7/6810

Der Beauftragte
der Evangelischen Kirdien bei Landtag
und Landesregierung in Thüringen

AfMJV
OKR Dr. Andri; Demut • Augustlnerstraße 10 • 990Q4 ErFurt

Thüringer l.andtag
Ausschuss für Miyration, Justiz und
Verbrauch ers cliutz
Jürgen-Pychs-Str. 1

99096 Erfurt .

! MÜH - LM'löT^G POS
27.04.2(^3 12:10.

Evangelisches Büro Thüringen
Augustinerstraße 10 - 99084 Erfurt

Telefon: 0361-5624222-
T3ax; 0361 -S 62 42 25
G-Mail: evangellsches,Buero@ebt1t.tle

Datum
27.04.2023

iclien

- nur per IVIail "

Ihr Zdchen: Ürs. 7/6810, tlire Nachricht vom 20.02.2023

Betreff: Anhörung zum Thüringer Gesetz zur Binfübning eines Justizvollxugsdatenschutzgesefzes und
zur Anpassung weiterer Vorschriften des Justizvollzugs (ürucksache 7/6810)

Sehr geehrte Nitglieder des Ausschusses für TVligration, Justiz und Verbraucberscbutz,

wir bedanken uns herzlich für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Ttabmen des obengenannten
Qesetzgebungsverfahrens.

Die' Seeisorge in den Justizvollzugsanstalten ist ein wichtiges Arbeitsfeld für die in Thüripgen Vertretenen
Evangelischen Kirchen. 1m Kämmen eines Steliungnahmeverfalirens der landesregierung zum Vorentwurf
hatten wir bereits Anregungen und tiirweise gegeben, die wir im Wesentlichen umgesetzt sehen.
1-finsichttich äer Regelung in,§ 51 „Zugriff auf personenbezogene Daten in MotFäHen" weisen wir bd
Absatz 2 auf die verfassungsrecbtlich begründeten Grenzen eines Zugriffs auf sedsorgertiche Daten bin.
Auch in Fällen dner gegenwärtigen Lebensgefahr oder erl-ieblichen G.efabr für die Gesundheit eines
Menschen ist die seelsorgerliche Verschwiegenheit zu wahren. XirchenrechtHch ist das Seelsorge- und
•Beichtgeheimms gegenüber Dritten auch in Bxtremfällen zu wahren.
Daten, die Gefangene dem Seelsorger bzw. der Seelsorgerin im Rahmen der Seelsorge geoffenbart tiaben,
unterliegen einem absoluten Zugriffsverbot durch den Staat. Das Bdcbt- und Seelsorgegeheimnis ist vom
Staat zu respektieren. Dem liegtdie verfassungsrechtlfche We^tung zu Grunde, dass die Vertraulichkeit der
Seejsorge zum JVtenscbemvürdegehalt der 'Religionsfreiheit gebort (BVerfüB 109, 279, 322), Dieser Wertung
folgend wird in § 47 Abs, l S. 2, des Gesetzentwurfs das Beicht- und Seelsorgegeheimnis bei den
Offenbarungspflichten respektiert und es besteht nach § 48 Abs. 3 des Gesetzentwurfs durch den Verweis
auf § 47 Abs, 1 S, 2 riebt igerweise auch keine OffenbaTungsbefugnis,
•1n § 51 Abs. 2 sollte ein gleidi iautend er Verweis ergänzt werden, etwa durch Anfügung des Satzes; „§ 47
Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend." in Absatz 2.

Wir danken für die Gelegen h eil'zur Stellungnahme und bitten um Aufnahme unserer Anregung,

Mit freundlichen Grüßen

Oberkirchenrat

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


